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Das für Ettiswil vorgesehene Modell des betreuten Wohnens, bei dem Mieterinnen und 
Mieter von Alterswohnungen direkt vom Dienstleistungsangebot des benachbarten Alters-
und Pflegeheim Sonnbühl Gebrauch machen können, garantiert älteren Menschen die
selbständige Lebensführung, respektiert die Privatsphäre, hält die soziale Integration in
der Dorfgemeinschaft aufrecht und bietet im Bedarfsfall Sicherheit, Betreuung und Pfle-
ge. Die Wohnungen sind an einer ruhigen und trotzdem zentralen Lage und von der Na-
tur umgeben. Je nach Wunsch oder Bedürfnis können die Mieter die Angebote und
Dienstleistungen im Heim nutzen.

Dieses „Wohnen mit Dienstleistungen à la Carte“ hat zum Ziel, dass die Bewohner mit
den angebotenen Hilfeleistungen möglichst lange selbständig zu Hause bleiben können.
Dadurch wird ein Eintritt ins Pflegeheim verzögert oder gar vermieden, wenn aber ein
Eintritt nötig wird, ist dies auf dem gleichen Areal möglich. Damit weitere Dienstleistun-
gen erbracht werden können, sind bauliche Anpassungen im Mitteltrakt des Heimes uner-
lässlich. In erster Linie müssen die Cafeteria und der Essraum vergrössert werden, damit
zusätzliche Gäste Platz finden. Ergänzende Räume für Aktivierung, Fitness, Coiffeur,
Aufenthalt, Verwaltung usw. sollen geschaffen werden. Die WC-Anlagen müssen erwei-
tert und die Personalgarderoben den heutigen Anforderungen entsprechend angepasst
werden. Die Räumlichkeiten vom ehemaligen Missionshaus werden dafür teilweise mit-
einbezogen und umgenutzt.

Zudem müssen auch dringend notwendige Sanierungsarbeiten an der mittlerweile 40
jährigen Infrastruktur realisiert werden. Der längst fällige Notausgang im Heim muss er-
stellt werden. Die Abwaschküche soll optimiert werden, die Erneuerung der Technik ist
unumgänglich und das Heizsystem soll zeitgemäss von Ölheizung auf ein kostensparen-
des und umweltfreundliches System umgerüstet werden.

Der Kostenvoranschlag für die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten des Alters- und
Pflegeheims Sonnbühl liegt bei 2,0 Millionen Franken.

Langfristig bedeutet diese Investition finanzielle Sicherheit für das Heim. Es muss, trotz
demografischer Entwicklung, nicht vergrössert werden und bleibt ein kleines, familiäres
Haus. Ausserdem wird eine Alternative für betagte Menschen geboten und teure Pflege-
betten werden nicht von leicht pflegebedürftigen Personen besetzt. Zudem können Ettis-
wilerinnen und Ettiswiler zwischen verschiedenen, bedarfsgerechten Wohnformen wählen
und ihren Lebensabend in der Gemeinde verbringen.

Grundriss Erdgeschoss Alters- und Pflegeheim Sonnbühl

Traktandum 3 

Beschluss Sonderkredit von max. 1 Mio. Franken für einen Finanzierungs-
beitrag an die Sanierung des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl

1. Ausgangslage

Im Richtlinienprogramm 2009 – 2012 des
Gemeinderates ist als einer der Leitge-
danken definiert: In Ettiswil sollen sich alle
Einwohner wohl fühlen. Daraus wurden
einerseits attraktiven Rahmenbedingungen für alte Menschen und die Regelung der fi-
nanziellen Beteiligung an das Alters- und Pflegeheim Sonnbühl als Ziele formuliert.

Die Gemeinden Ettiswil und Alberswil haben ein gemeinsames Altersleitbild für beide
Gemeinden erarbeitet. Das Altersleitbild wurde vom Gemeinderat Ettiswil am 9. April
2009 genehmigt.
Unter dem Kapitel „Wohnen im Alter“ wurden als Massnahmen definiert:
1. Leistungsvertrag

Die Gemeinde Ettiswil klärt, ob mit dem privaten Alters- und Pflegeheim Sonnbühl ein 
Leistungsvertrag abgeschlossen werden soll. Zudem soll die regionale Mitgliedschaft
„Regionales Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau“ langfristig neu beurteilt wer-
den.

2. Betreute Alterswohnungen
In Ettiswil sollen neu 8 – 10 betreute Alterswohnungen erstellt werden.

Der Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Sonnbühl hat beschlossen, auf dem Areal
des Grundstückes Nr. 635, Sonnbühl, Ettiswil Alterswohnungen zu erstellen und die Trä-
gerschaft zu übernehmen.

Das Bauprojekt hat Auswirkungen auf das Alters- und Pflegeheim Sonnbühl. Die Bewoh-
ner der Alterswohnungen können je nach Bedürfnis vom vielfältigen Angebot im Heim
profitieren. Es können Pflegeleistungen bezogen werden, Mahlzeiten im Heim einge-
nommen werden, usw. Damit Dienstleistungen angeboten werden können, müssen die
Infrastruktur und die räumlichen Bedingungen im Heim dringend angepasst werden. Es
braucht insbesondere eine grössere Cafeteria und mehr Platz für Mittagsgäste.
Daneben besteht ein Sanierungsbedarf bei der Pflegedienstinfrastruktur.

Für die Finanzierung dieser Anpassungen hat der Stiftungsrat ein Beitragsgesuch an den
Gemeinderat gestellt.

2. Neubau von Alterswohnungen und Sanierungsprojekt Alters- und Pflege-
heim Sonnbühl 

Im Jahr 2009 konnte die Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl von der Schwestern-
gemeinschaft die gesamte Parzelle mit einer Fläche von 11 265 m2, sowie die dazugehö-
renden Gebäuden erwerben. Die im Mai 2008 durchgeführte Umfrage zum Thema „Woh-
nen im Alter“ zeigte deutlich, dass innerhalb der nächsten Jahre eine grosse Nachfrage
nach Alterswohnungen mit Dienstleistungsangebot besteht.

Aus diesem Grund plant der Stiftungsrat nun, in einem ersten Schritt, 12 altersgerechte,
grosszügige, kostengünstige 2-Zi und 3-Zi-Wohnungen für betreutes Wohnen zu erstel-
len.
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- Das Alters- und Pflegeheim ist selbsttragend zu führen. Die Einwohnergemeinde Et-
tiswil leistet keinen Betriebskostenbeitrag mehr und beteiligt sich nicht an einem be-
trieblichen Defizit. 

- Die Stiftung verpflichtet sich für eine rechtliche Absicherung des Finanzierungsbeitra-
ges in der Form eines Vorkaufsrechtes. 

- Die Einwohner aus der Gemeinde Ettiswil sind beim Heimeintritt in das Alters- und 
Pflegeheim bevorzugt zu behandeln. 

Diese Bedingungen und Auflagen wurden in einer separaten Vereinbarung zwischen dem 
Stiftungsrat Alters- und Pflegeheim Sonnbühl und dem Gemeinderat geregelt. 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Die nachfolgenden Zahlen zeigen auf wie sich das Ergebnis der laufenden Rechnung und 
die Nettoverschuldung pro Einwohner, bei einem Beitrag von 1 Mio. Franken an das 
Heim Sonnbühl, verändern. Als Grundlage dienten die Zahlen der Finanzplanung für das 
Budget 2010 und die Finanzplanjahre 2011 bis 2014. 
Es wurde mit einem Beitrag von Fr. 750`000.- im Jahr 2011 und Fr. 250`000.- im Jahr 
2012 gerechnet.   

                           (Zahlen in 1`000 Franken) 
Jahr 2010 2011 2012 2013 2014
FP 2010 wie in Botschaft Dezember 2009 
Ergebnis der laufenden Rechnung 117 -355 -129 -62 28
Beitrag 2011 Fr. 750`000.- und 2012 Fr. 250`000.- 
Veränderung Ergebnis der laufenden Rechnung 117 -355 -169 -119 -36

FP 2010 wie in Botschaft Dezember 2009 Netto-
verschuldung pro Einwohner 3`347 3`345 3`415 3`425 3`396 
Beitrag 2011 Fr. 750`000.- und 2012 Fr. 250`000.- 
Veränderung der Nettoverschuldung pro Einwoh-
ner

3`347 3`663 3`846 3`866 3`715 

6. Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt, den Sonderkredit für einen Finanzierungsbeitrag von 50 % 
an die mit definitiver Bauabrechnung ausgewiesenen Sanierungskosten, mit Kostendach 
von 1 Million Franken, an die Sanierung des Mitteltraktes des Alters- und Pflegeheimes 
Sonnbühl zu bewilligen. 

3. Projektträger 

Die Sanierung des Alter- und Pflegeheims Sonnbühl wird von der Stiftung ausgeführt. Die 
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl ist somit die Projektträgerin für das Sanie-
rungsprojekt; die Bauten bleiben weiterhin in ihrem Eigentum. Die Einwohnergemeinde 
Ettiswil leistet einen Finanzierungsbeitrag. 

4. Finanzierungsbeitrag der Einwohnergemeinde Ettiswil 

Das private Alters- und Pflegeheim Sonnbühl dient seit über 40 Jahren als Zuhause für 
viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Ettiswil. Der Bestand und die 
Entwicklung des Heimes Sonnbühl ist auch für den Gemeinderat ein wichtiges Anliegen. 
Er erachtet es als positiven Standortvorteil, wenn auch künftig die Ettiswilerinnen und 
Ettiswiler ihren Lebensabend in Ettiswil verbringen können.  

Die Gemeinden haben im Sinne des Sozialhilfegesetzes eine Verantwortung für ein an-
gemessenes ambulantes und stationäres Angebot für die Unterkunft, Betreuung und 
Pflege von Betagten und Pflegebedürftigen wahrzunehmen. Die Gemeinde Ettiswil ist 
Mitglied des Gemeindeverbandes Alters- und Pflegeheim Oberes Wiggertal. Ergänzend 
dazu soll das Alters- und Pflegeheim Sonnbühl angemessen unterstützt werden. Damit 
kann die Gemeinde Ettiswil ihre gesetzliche Pflicht gemäss Sozialhilfegesetz erfüllen.  

Nebst den bereits erwähnten Gründen können als weitere Vorteile aufgeführt werden: 
- Für Ettiswil besteht die Möglichkeit um zeitgemässe Strukturen für die ältere Generati-

on zu schaffen. Die räumliche Nähe und die Infrastruktur der Alterswohnungen und 
des Alters- und Pflegeheims bieten eine ideale Kombination für das betreute Wohnen. 

- Ohne die vorgesehene Sanierung und Anpassung des Alters- und Pflegeheimes ist die 
Realisierung der geplanten Alterswohnungen in Frage gestellt. Dadurch können die äl-
teren Einwohner zu einem Wohnsitzwechsel gezwungen werden. 

- Durch die Sanierung des Alters- und Pflegeheims kann das Mittagsangebot auch für 
Personen ausserhalb des Sonnbühls weiter angeboten oder noch ausgebaut werden. 
Die Cafeteria und die Aufenthaltsräume können grösser und zeitgemässer gestaltet 
werden. 

- Mit dem Finanzierungsbeitrag kann die Gemeinde ein zukunftsträchtiges Projekt un-
terstützen. Dank der weitsichtigen Planung des Stiftungsrates bestehen keine Altlas-
ten.

- Mit dem Finanzierungsbeitrag kann eine solide Grundlage geschaffen werden, damit 
die Stiftung das Alters- und Pflegeheim Sonnbühl in Zukunft bedarfsgerecht und kon-
kurrenzfähig führen kann. 

Der Gemeinderat erachtet die geplanten Aufwendungen in der Grösse von 2,0 Mio. Fran-
ken als notwendig und sinnvoll. Von der „Age Stiftung“ ist ein Beitrag von Fr. 0,3 Mio. 
Franken zugesichert. Die verbleibenden 1,7 Mio. Franken übersteigen die finanziellen 
Möglichkeiten der Stiftung. Ohne einen namhaften Beitrag der Standortgemeinde Ettiswil 
ist das Sanierungsprojekt nicht realisierbar.  

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Aspekte beantragt der Gemeinderat die Bewil-
ligung eines einmaligen Finanzierungsbeitrages von 50 % an die mit definitiver Bauab-
rechnung ausgewiesenen Sanierungskosten, mit Kostendach von 1 Mio. Franken, an die 
Sanierung des Mitteltraktes des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl zu beschliessen, 
unter den folgenden Bedingungen bzw. mit folgenden Auflagen: 
- Der Finanzierungsbeitrag ist ausschliesslich an das vorliegende Sanierungskonzept 

geknüpft; es dürfen keine anderen Bauarbeiten finanziert werden. 
- Die Auszahlung des Finanzierungsbeitrages wird von der Realisierung des 1. Wohn-

blocks mit 12 Alterswohnungen abhängig gemacht. 
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In der Botschaft für die öffentliche Auflage wird die revidierte Ortsplanung im Detail 
erläutert und begründet. Sie enthält auch den Zonenplan und das Bau- und Zonen-
reglement, worüber die Gemeindeversammlung am 20. Mai 2010 zu befinden und zu 
beschliessen hat. 

Es wird darauf verzichtet, in der vorliegenden Botschaft für die Gemeindeversammlung 
die revidierte Ortsplanung nochmals im Detail darzustellen. Für die vertiefte Auseinan-
dersetzung wird empfohlen, neben der Botschaft für die öffentliche Auflage die Pläne und 
Dokumente zu konsultieren, welche auf der Gemeindekanzlei Ettiswil aufliegen oder auf 
der Website „www.ettiswil.ch“ abrufbar.  

Gemäss Auflage der kantonalen Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und 
Geoinformatik (rawi) wurde gleichzeitig mit der Einzonungsvorlage Hinterdorf Kottwil ein 
Entwurf des Gestaltungsplanes für das Gebiet Hinterdorf Kottwil erarbeitet. Der Gestal-
tungsplanentwurf hat nur orientierenden Charakter und wird in einem späteren Zeitpunkt 
separat aufgelegt. In dieser Botschaft werden deshalb ausschliesslich die Einspra-
chen zur Einzonung behandelt.

2. Auflage und Einspracheverfahren 

2.1 Eingereichte Einsprachen 
Während der öffentlichen Auflage wurden folgende Einsprachen eingereicht: 
- 9 Einsprachen gegen den Zonenplan 
- 1 Eingabe zum Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan 

2.2 Erledigung der Einsprachen 
Gemäss § 62 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) hat der Gemein-
derat die Aufgabe, Einspracheverhandlungen zu führen und zu versuchen, sich mit 
den Einsprechern gütlich zu einigen. Die Einspracheverhandlungen führten zu fol-
gendem Ergebnis: 
- 2 Einsprachen konnten gütlich erledigt werden.  
- 1 Einsprache ist infolge Sistierung des Einzonungsgesuches ebenfalls sistiert 

bzw. erledigt worden (siehe dazu Ziffer 3 nachstehend). 
- 6 Einsprachen bleiben unerledigt. Über diese Einsprachen befindet die Gemein-

deversammlung. 
- Die Eingabe zum Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan betrifft die planerische 

Anpassung des Wanderweges beim Naturlehrgebiet; der Gemeinderat hat den 
Antrag gutgeheissen. 

3. Orientierung über die Änderung gegenüber der Planauflage im Zonenplan 
und BZR 

In Ziffer 3.1.7 der Botschaft zur öffentlichen Auflage wurde das Einzonungsbegehren 
Vordere Brestenegg, Parzelle Nr. 363, Ettiswil publiziert. Die Teileinzonung sollte der 
Erstellung eines Sandplatzes für die Erweiterung des Reitzentrums und der Realisierung 
einer Parkierungsanlage dienen.  

Zwischenzeitlich wurde das Reitzentrum veräussert. Die neuen Eigentümer haben schrift-
lich die Sistierung der oben erwähnten Teileinzonung beantragt. Sie begründen den An-
trag damit, dass im Hinblick auf ein gutes Einvernehmen mit den Nachbarn und der Be-
hörde zuerst ein Betriebskonzept erarbeiten werden soll, welches allen Bedürfnissen ent-
spricht.

Traktandum 4 

Ortsplanungsrevision 2010: 
Beschlussfassung über den Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement 

1. Ausgangslage und Orientierung 

Mit der vorliegenden Ortsplanungsrevision werden im Nachgang zur Gemeindefusion von 
Ettiswil und Kottwil per 1. Januar 2006 die noch eigenständigen Ortsplanungen zusam-
mengeführt. Das noch bestehende Bau- und Zonenreglement (BZR) Kottwil wurde mit 
dem BZR Ettiswil harmonisiert und in dieses integriert. Die kommunalen Richtpläne wer-
den ebenfalls zusammengeführt. 

Ein Ziel der Revision besteht darin, dass mit der Zusammenführung der beiden Ortspla-
nungen die Entwicklungsmöglichkeiten für den Ortsteil Kottwil aufgezeigt werden. Neben 
den gesetzlichen Vorgaben hat der Gemeinderat zu Beginn der Revision folgende Ent-
wicklungsgrundsätze für den Ortsteil Kottwil definiert: 
- Im Ortsteil Kottwil soll weiterhin eine moderate, bauliche Entwicklung möglich sein. Die 

Bautätigkeit soll sich im Rahmen der letzten Jahre bewegen. 
- Es sollen vorwiegend Neueinzonungen im Wohnbereich realisiert werden. Dabei sind 

Familien das Zielpublikum für die neuen Wohnflächen. Die Erhaltung der Schule Kott-
wil ist ein wichtiges Anliegen. 

- Die Einzonung von zusätzlichen Gewerbeflächen wird zurzeit nicht als dringend erach-
tet.

- Die bestehenden raumplanerischen Probleme im Dorfzentrum Kottwil sollen gelöst 
werden. Allgemein sind für die leer stehenden Gebäude im Dorfzentrum neue Nut-
zungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

- Die raumplanerischen Grundsätze für die Weilerzone Zuswil sind nicht Thema der vor-
liegenden Teilrevision. 

Nebst dem Hauptgewicht in Kottwil wurden auch im Ortsteil Ettiswil auf die entsprechen-
den Gesuche hin einige Änderungen gegenüber dem geltenden Zonenplan vorgenom-
men.  

Für die Bearbeitung der Ortsplanungsrevision setzte der Gemeinderat am 20. Mai 2008 
eine 5-köpfige Kommission unter der Leitung von Hans Notz, Kottwil ein. Die Ortspla-
nungskommission wurde durch die Ortsplaner Xaver Husmann und Ivo Näpflin, 
Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke fachlich beraten und begleitet. 

Die Ortsplanungsrevision wurde am 15. Juni 2009 dem Kanton zur Vorprüfung einge-
reicht. Am 19. November 2009 wurden die Zonenplanänderungen Hinterdorf Kottwil und 
Vordere Brestenegg zur Vorprüfung eingereicht.  
Der Vorprüfungsbericht des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements beurteilte die 
Änderungen der Ortsplanung in den zwei Berichten vom 28. September 2009 und 21. 
Januar 2010. 

Die revidierte Ortsplanung wurde vom 10. Februar bis 11. März 2010 öffentlich aufgelegt. 
Zur öffentlichen Auflage versandte der Gemeinderat am 5. Februar 2010 eine detaillierte 
Botschaft an alle Haushaltungen und an alle auswärtigen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer. 
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da so eng ist, werden die Fahrzeuglenker mit 100%-iger Sicherheit auf unsere 
Grundstücke ausweichen. Somit nehmen die Ziersteine ev. auch die schöne Gar-
tenmauer Schaden. Es entsteht eine Gefahr für alle Anwohner. 
Bei der Einmündung Moosgasse in die Hauptstrasse Sursee-Ettiswil wird ein 
normales hinaus Fahren in die Hauptstrasse behindert durch die sehr schmale 
Ausfahrt (kreuzen mit zwei Autos schwierig), Hecken, Gehweg, Bushaltestelle 
und unübersichtliche Kuppe von Sursee her. Es ist jetzt schon sehr eng und ver-
kraftet keinen Mehrverkehr mehr.  
Der Feldweg nördlich von Parzelle 364, 363 und 233 muss bestehen bleiben. 
Grund: Unterhalt der Gartenmauer, Jäten der Grünflächen sowie zurückschnei-
den der Hecken und Bäume. Die Abfuhr der Äste, Zweige und des Grünzeugs er-
folgt über diesen Feldweg. 
In der Baubewilligung Grundstück 364 wurde von der Gemeinde verlangt, dass 
eine formwilde Gartenmauer entstehen muss. Auch mit der Auflage der Bepflan-
zung von Grünzeug und Bäumen. 
Die Zufahrt zum Grundstück 364 über den Feldweg wurde seinerzeit nicht bewil-
ligt (Grundwasserschutzzone); heute ist sogar eine Einzonung möglich. 
Die Gemeinde soll vorher die Baustelle im Dorf Kottwil vollenden. Das Dorfzent-
rum sieht teilweise wie ein Geisterdorf aus.  
Unverständlich ist auch die Auszonung von Bauland in die Landwirtschaftszone 
(Gishalde Kottwil). 

d) Pirmin und Corinne Heller-Benz, Hinterdorf 1, Kottwil 
Die Erschliessung über die Moosstrasse ist zu schmal, weswegen die kreuzen-
den Fahrzeuge auf das Grundstück der Einsprecher ausweichen werden. 
Die Verkehrserschliessung soll von einer anderen Seite geplant werden, d.h. 
vom Zopfacher her ist eine neue Strasse zu erstellen. Dies ist auch im Hinblick 
auf eine mögliche Zonenerweiterung sinnvoll. 
Die nötige Beleuchtung stört durch die entstehende Lichtverschmutzung u.a. den 
Schlaf der Einsprecher, da die Zimmer Richtung Moosstrasse gebaut wurden. 
Der erhebliche Mehrverkehr um das Grundstück der Einsprecher durch den Er-
schliessungsverkehr mindert den Wert der Immobilie beträchtlich. 

e) Thomas und Corinne Helfenstein-Affentranger, Hinterdorf 3, Kottwil 
Das neu eingezonte Gebiet Hinterdorf befand sich auf der alten Zonenplanung 
(2005) im Gebiet einer Wasserschutzzone. Im Weiteren befindet sich in unmittel-
barer Nähe das Schutzgebiet Wauwilermoos.  
Es ist falsch, dass solche Gebiete neu in eine Bauzone eingeteilt werden und 
dabei die „Schandflecke“ von Kottwil vergessen werden. Es hätte mehrere Plät-
ze, die vorher bebaut werden sollten, z.B. Gebiet Moosgasse. Dort wäre attrakti-
ves Bauland im Dorfkern vorhanden. Durch die neue Einzonung lässt man den 
Dorfkern von Kottwil verrotten. 
Die Erschliessung ist nicht überlegt. Die Strasse und die Einfahrt in die 
Hauptstrasse sind den neuen, und zum Teil auch schon bestehenden Ansprü-
chen, nicht gewachsen. Der Mehrverkehr, auch infolge Fahrverboten bei anderen 
Strassen im Wauwilermoos, erhöht die Unfallgefahr. 
Die Beleuchtung der Strasse zum neuen Gebiet macht keinen Sinn. Das neue 
Quartier könnte auf dem Fussweg und mit dem Fahrrad durch einen bereits er-
schlossenen und beleuchteten Weg durch unser Quartier erreicht werden. Die 
Lichtverschmutzung tangiert das BLN-Gebiet. 

f) Roger und Andrea Lang-Rüttimann, Hinterdorf 10, Kottwil 
Mit dieser Einzonung/Überbauung erleidet das Haus definitiv eine Wertverminde-

Der Gemeinderat sistiert das Einzonungsgesuch und die Einsprache dagegen. Wenn von 
den Eigentümern ein geändertes Einzonungsgesuch eingereicht wird, ist dieses erneut 
öffentlich aufzulegen. 

Durch die Sistierung des Einzonungsgesuches fällt auch die vorgeschlagene Anpassung 
im Anhang 2 des BZR (Nr. 2, Vordere Brestenegg) dahin. 

Die Teileinzonung auf Grundstück Nr. 363, vordere Brestenegg, Ettiswil ist darum 
nicht Gegenstand der Abstimmung an der Gemeindeversammlung vom 20. Mai 
2010.

4. Behandlung der nicht gütlich erledigten Einsprachen gegen die Einzonung 
Hinterdorf, Kottwil

Alle Einsprachen stellen den gleichen Antrag, nämlich die Nichteinzonung der Teilfläche 
auf den Grundstücken Nr. 95 und 99, Hinterdorf, Kottwil. Deshalb werden die verbleiben-
den sechs Einsprachen gemeinsam in einer Abstimmung behandelt. 

Die Begründungen der Einsprachen beziehen sich zu einem grossen Teil auf Elemente, 
welche aus dem Entwurf des Gestaltungsplanes hervorgehen. Der Gestaltungsplan ist 
aber nicht Gegenstand der Zonenplanung. Auf diese Punkte kann im heutigen Zeitpunkt 
nicht eingetreten werden. Trotzdem können aufgrund der getätigten Verhandlungen des 
Gemeinderates bereits heute gewisse Aussagen zu diesen Punkten gemacht werden. 

4.1 Anträge der Einsprecher 
Auf die Einzonung Hinterdorf Kottwil sei zu verzichten. 

4.2 Begründungen der Einsprecher  
a) Pro Natura Luzern / Pro Natura, Mühlemattstr. 28, Luzern 

Die vorgesehene Einzonung liegt zum grössten Teil im BLN-Gebiet Wauwiler-
moos – Hagimoos – Mauensee. BLN-Gebiete sind gemäss Bundesgesetz in be-
sonderem Masse zu erhalten. Die Schutzinteressen am BLN-Gebiet sind höher 
zu gewichten als attraktiven Wohnraum für Familien zu schaffen. 

b) Josef Birrer-Helfenstein, Hinterdorf 5, Kottwil 
Die Zufahrtsstrasse ist zu schmal, zwei Autos können nicht aneinander vorbei 
fahren. Ausfahrt in die Hauptstrasse ist ansteigend und nach Sursee sehr un-
übersichtlich. Diese Strasse ist bei weitem nicht ausreichend, den Verkehr der 
Moosgasse (ist noch nicht fertig gebaut), des Hinterdorfes, der Einzonungsfläche 
und des ganzen Kottwilermooses aufzunehmen. 
Die Flurgenossenschaftsstrasse Nr. 61 wird für den Unterhalt des Grundstücks 
benötigt. Das Abwassersystem wie Meteor- und Fäkalwasser sind im Grenzge-
biet zur Parzelle Nr. 61 erstellt worden. Durch die zusätzlichen Aufschüttungen 
auf Parzelle 99 (Steinger) werden solche Sanierungsarbeiten erschwert oder gar 
verunmöglicht. Die Flurstrasse Nr. 61 ist von der Einzonung auszuschliessen. 
Mit der Einzonung Hinterdorf wird das schlechte Erscheinungsbild der Dorfzone 
Kottwil noch gefördert. Man geht das Risiko ein, Bauland zu gestalten, das zu 
Geisterbauplätzen wird, wie es im Dorfkern Kottwil einige hat. 

c) Othmar Birrer, Seesatz, Sempach 
Die Quartierstrasse Moosgasse anfangs Hauptstrasse Sursee – Ettiswil bis ge-
plante Erschliessung ist viel zu schmal. Es ist unmöglich, vor allem beim Gebiet 
von Heller, Helfenstein und Birrer, dass sich zwei Autos kreuzen können. Weil es 
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Meter verbreitert werden. Im Bereich der Abzweigung Moosgasse/Grossmattstrasse 
sollen Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden. Zurzeit laufen Verhandlungen mit 
den angrenzenden Eigentümern zwecks Sicherung der notwendigen Landrechte.  
Eigene Anlagen müssen einen Strassenabstand von 0,60 m aufweisen. Für den Un-
terhalt von Mauer und Hecke besteht ein gesetzliches Zutrittsrecht auf der Nach-
barparzelle. Das Recht kann mit einer Dienstbarkeit verstärkt werden. 
Es macht keinen Sinn, dass die heutige Flurstrasse bestehen bleibt; sie wird nicht 
mehr gebraucht (auch nicht von der Landwirtschaft). Die Flurgenossenschaft Kottwil 
wird die Strassenfläche an das neue Quartier abtreten. Die bisherigen Eigentümer 
haben bis heute eine Strasse benützt, die ihnen nicht gehört. Daraus können keine 
Rechte abgeleitet werden. Es wird ein Zugang für den Unterhalt der bestehen-
den Anlagen auf der Südseite (Mauern, Hecken) der Grundstücke Nr. 233, 363 
und 364 zugesichert. Dazu wird ab der Grundstückgrenze der genannten 
Grundstücke ein Streifen von einem Meter Breite freigelassen. Die Freihaltung der 
Landfläche wird auf den belasteten Grundstücken als Dienstbarkeit grundbuchlich 
eingetragen.  
Der Zugang kann auf dem Niveau des heutigen Flurweges belassen werden. Es ist 
aber nach Absprache zwischen den betroffenen Anstössern möglich, den Weg auf 
einem höheren Niveau zu erstellen. Der Zugang wird in Kies (unbefestigt) sicherge-
stellt. Der künftige Unterhalt ist Sache der Anstösser. 
Durch die Möglichkeit, dass der Zugang auf dem bestehenden Terrain wie auch auf 
einem höheren Terrain möglich ist, kann der Anspruch auf einen durchgehenden 
Weg nicht sichergestellt werden.  
Aus rechtlicher Sicht ist eine Verkehrserschliessung über die Landwirtschafts-
zone nicht zulässig. Ebenfalls ist die isolierte Einzonung einer Strasse nicht mög-
lich. Dazu liegen Entscheide des Bundesgerichtes vor.  
Da die Fläche der Flurstrasse Nr. 61 bisher nicht in der Bauzone war, durfte sie für 
das bestehende Quartier nicht als Zufahrt verwendet werden. 
Die Kanalisationsleitungen befinden sich in den eigenen Grundstücken, z. T. 
unter der Mauer. Für den Unterhalt ist der Eigentümer verantwortlich, er kann dazu 
nicht fremdes Terrain beanspruchen.  
Wie vorstehend erwähnt, liegt der Gestaltungsplan nur als Entwurf vor. Im Ges-
taltungsplan ist erwähnt, dass allfällige Aufschüttungen entlang der Mauer mit dem 
Nachbarn abgesprochen werden muss. 
Die Beleuchtung ist grundsätzlich bei der Gestaltungsplanung und beim Er-
schliessungsprojekt zu regeln. Es liegt aber im Interesse der Gemeinde, dass die 
Beleuchtung sparsam realisiert wird. Auf dem Strassenabschnitt zwischen der 
Moosgasse und der Einfahrt ins neue Wohnquartier wird vorerst auf eine Strassen-
beleuchtung verzichtet. Wenn die Bewohner eine Strassenbeleuchtung fordern, wird 
eine reduzierte mit minimaler Leuchtkraft versehene Beleuchtung angestrebt. Die 
unmittelbaren Anstösser werden miteinbezogen. 
Im Zusammenhang mit der Überbauung des Neubaugebietes ist das Entwässe-
rungsproblem, verursacht durch eine aus der Böschung des Grundstückes Nr. 95 
austretende Leitung, zu lösen. Dieses Wasser wird gefasst und ordnungsgemäss 
abgeleitet. Die heutige Beeinträchtigung des Grundstückes Nr. 368 soll soweit mög-
lich behoben werden. 

4.4 Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Die Anträge der Einsprecher seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 

rung. Die Einsprecher sind grundsätzlich gegen die Einzonung. Sie sind wegen 
der Lage an der Zonengrenze nach Kottwil gezogen. Die neue Situation ent-
täuscht sie sehr. 
Durch das Zuschütten der Strasse Nr. 61 können die Kinder keinen Rundgang 
mehr machen; dies bedeutet Verlust der Lebensqualität für alle Bewohner. 
Bereits jetzt entsteht bei Regen eine starke Wasseransammlung auf der Parzelle 
Nr. 368; dies wird bei der weiteren Überbauung noch schlimmer. 
Wieso neue Einzonungen, wenn in Kottwil noch andere leerstehende oder Alt-
bau-Parzellen vorhanden sind. 

4.3 Erwägungen des Gemeinderates 
Mit der Einzonung Hinterdorf, Kottwil wird das BLN-Gebiet Wauwilermoos am Ran-
de tangiert. Die Erweiterung der Bauzone in das BLN-Gebiet gefährdet das 
Schutzziel nicht. Für die Einzonung werden zudem erhöhte Anforderungen an die 
Gestaltung und Eingliederung der Bauten ins Orts- und Landschaftsbild gestellt. Es 
kann festgestellt werden, dass die Grenze des BLN-Gebietes willkürlich durch das 
Dorf Kottwil verläuft; bereits heute befinden sich einzelne überbaute Wohnquartiere 
innerhalb des BLN-Gebietes. Das ÜG Vorderdorf befindet sich ebenfalls innerhalb 
des BLN-Gebietes. 
Das Gewässerschutzareal wurde vom Kanton aufgehoben, da es sich kaum für 
eine zukünftige Nutzung für Trinkwasserzwecke eignet und eine schlechte Wirt-
schaftlichkeit besteht. 
Beim Start der Ortsplanungsrevision hat der Gemeinderat ein Entwicklungskonzept 
Kottwil erarbeitet. Als Ziele der Teilrevision wurden als wichtigste Grundsätze für die 
Entwicklung des Ortsteils Kottwil insbesondere definiert, dass weiterhin eine mode-
rate bauliche Entwicklung möglich ist, dass die Erhaltung der Schule ein wich-
tiges Anliegen ist und damit Neueinzonungen im Wohnbereich mit Familien als 
Zielpublikum möglich sein sollen. 
Die Abklärungen zu den Siedlungserweiterungsmöglichkeiten ergaben, dass eine 
Erweiterung der Bauzone im heutigen Zeitpunkt nur im Gebiet Hinterdorf 
(Grundstücke Nr. 95 und 99) möglich ist. Dieses Resultat kam unter anderem zu-
stande, da sich im Dorf noch aktive Landwirtschaftsbetriebe befinden. Diese Land-
wirte wollen ihre Betriebe weiterführen und stellen kein Land zur Verfügung. Dazu 
muss erwähnt werden, dass eine Einzonung neben einem aktiven Landwirtschafts-
betrieb nicht sinnvoll ist, da die Abstände gemäss Luftreinhalteverordnung (FAT-
Kreise) nicht eingehalten werden. Konflikte zwischen Landwirtschaft und Wohnzone 
sind vorprogrammiert. 
Ebenfalls wurden weitere Verdichtungen im Dorfkern geprüft. Da hier grosse In-
vestitionen von den Eigentümern nötig sind, kann kurzfristig keine Realisierung
erwartet werden. Für das Gebiet Moosgasse (Waller) liegt ein Projekt vor. Das 
Dorfzentrum eignet sich für andere Wohnungstypen (Eigentumswohnungen). Die 
Gemeinde kann keinen direkten Zwang auf die Eigentümer ausüben. Der Gemein-
derat bemüht sich aber, in Gesprächen mit Grundeigentümern um eine verdichtete 
Nutzung der leerstehenden Liegenschaften in der Dorfzone. 
Die Zufahrt zum neuen Wohnquartier erfolgt über die bestehenden Moosgasse und 
Grossmattstrasse. Es kann festgestellt werden, dass beim Einlenker in die Kan-
tonsstrasse die vorgeschriebenen Normen eingehalten sind. Die Ein- und Ausfahrt 
wurde vom Kanton bewilligt. Die rechtliche und tatsächliche Verkehrserschlies-
sung kann gewährleistet werden. Auf diesen Strassenabschnitten sind Anpas-
sungsarbeiten vorgesehen: Der Einmünder in die Kantonsstrasse wird soweit ver-
breitert, dass ein Kreuzen von 2 PW’s bei der Ein- und Ausfahrt möglich ist. Der 
obere Bereich der Moosgasse kann innerhalb der Grundstückgrenze bis auf 4,50  
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Traktandum 5 

Teilrevision der Gemeindordnung: 
A. Änderung Wahlmodus für die Wahl des Gemeinderates 
B. Formelle Anpassungen 

An der Gemeindeversammlung vom 15. Mai 2007 haben die Stimmberechtigten die neue Ge-
meindeordnung Ettiswil genehmigt. Aufgrund der seither gemachten Erfahrungen und weiteren 
Gründen schlägt der Gemeinderat eine Teilrevision vor. 

A. ÄNDERUNG WAHLMODUS FÜR DIE WAHL DES GEMEINDERATES 

Nach dem jetzigen § 15 der Gemeindeordnung (GO) wählen die Stimmberechtigten im Urnen-
verfahren und im Mehrheitswahlverfahren die fünf Mitglieder des Gemeinderates direkt in die 
Funktionen: 

- Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin 
- Gemeindeammann oder Gemeindeamtsfrau 
- Sozialvorsteher oder Sozialvorsteherin 
- Schulverwalter oder Schulverwalterin 
- Bauverwalter oder Bauverwalterin. 

Bei der Neuwahl des Gemeinderates für die Amtsdauer 2008 bis 2012 kam dieser Wahlmodus 
erstmals zur Anwendung. Der neue Wahlmodus hat sich grundsätzlich bewährt. Die direkte 
Wahl in die Funktionen bildet ein einfaches Wahlverfahren. Für die Stimmberechtigten ist klar 
ersichtlich, welche Person für die entsprechende Gemeinderatsfunktion kandidiert. Die Kandi-
dierenden ihrerseits wissen, welche Funktion sie im Falle einer Wahl zu übernehmen haben. 

Das Stimmrechtsgesetz klassiert die Wahlen direkt in die obgenannten fünf Funktionen als 
voneinander getrennte Wahlen. Das bedeutet, dass das absolute Mehr für jede einzelne Funk-
tion nach den hierfür abgegebenen gültigen Stimmen je gesondert zu berechnen ist. Es gibt 
keine Gesamtwahl der Gemeinderatsmitglieder. Dieser Verzicht bildet eine entscheidende 
Änderung für das Ergebnis der Wahlen. Bei der früheren Wahl als Gemeinderatsmitglied 
mussten alle Kandidierenden das gleiche absolute Mehr erreichen. Dadurch war die Wahlhür-
de höher, weil sich das absolute Mehr bei der Gesamtwahl von allen gültigen Wahllisten be-
rechnet.

Diese verschiedenen Auswirkungen auf die Berechnung des absoluten Mehr veranlassten den 
Gemeinderat zur Frage, wie hoch das Risiko eines unbefriedigenden Wahlausganges ist. Die 
möglichen Konsequenzen des neuen Wahlmodus möchten wir in einem möglichen Szenario 
aufzeigen: Der Gemeindepräsident hat beispielsweise seinen Rückhalt beim Stimmvolk verlo-
ren und wird deshalb mehrheitlich von den Wahllisten gestrichen, jedoch ohne dass andere 
Namen für diese Funktion aufgeführt werden. Das Streichen bewirkt zwar, dass er ein 
schlechtes Ergebnis erzielt. Aber durch das Streichen reduziert sich die Anzahl der gültigen 
Stimmen und somit auch das absolute Mehr. Als Folge erreicht er in jedem Fall das absolute 
Mehr.

Das skizzierte Beispiel zeigt eine Auswirkung, die möglicherweise bei der Erarbeitung der 
Gemeindeordnung zu wenig bedacht wurde. Der Gemeinderat hat deshalb die organisierten, 
politischen Parteien gebeten, die Vor- und Nachteile des Wahlmodus zu diskutieren. In den 
Rückmeldungen haben die Parteien ihr Einverständnis zu einem Wechsel signalisiert.  

5. Anträge und Fragen aus der Versammlung über den Zonenplan 

Nach der Behandlung der nicht gütlich erledigten Einsprachen und der Behandlung der 
Anträge des Gemeinderates aufgrund der Einspracheverhandlungen können weitere An-
träge aus der Versammlung gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass wesentliche 
Änderungen insbesondere die Vergösserung der Bauzone der Vorprüfung des Kantons 
und der öffentlichen Auflage bedürfen und daher von der Gemeindeversammlung nicht 
beschlossen werden können.  

6. Detailberatung und Anträge aus der Versammlung über das Bau- und Zo-
nenreglement (BZR) 

6.1 Orientierung über das revidierte Bau- und Zonenreglement 
 Der Gemeinderat orientiert kurz über die wichtigsten Änderungen im BZR. Zum 

BZR bestehen keine unerledigten Einsprachen. 
 Die Änderungen des Bau- und Zonenreglements sind auszugsweise in der Bot-

schaft für die öffentliche Auflage dargestellt. Die vollständige Version des BZR liegt 
auf der Gemeindeverwaltung Ettiswil zur Einsichtnahme auf. Exemplare davon kön-
nen entweder dort bezogen oder direkt auf der Website „www.ettiswil.ch“ ausge-
druckt werden. 

6.2 Detailberatung und Anträge aus der Versammlung 
 Es können weitere Anträge aus der Versammlung gestellt werden. 

7. Schlussabstimmung über die revidierte Ortsplanung 

Der Gemeinderat beantragt die Zustimmung zur revidierten Ortsplanung, bestehend aus 
dem Zonenplan und dem Bau- und Zonenreglement, unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Änderungen: 

7.1 Beschlussfassung zum Zonenplan 
Die Gemeindeversammlung stimmt ab: 
- über den Zonenplan (inkl. Gefahrenzonen) wie er der Botschaft zur öffentlichen 

Auflage vom 10. Februar bis 11. März 2010 beigelegt war, 
- ohne das sistierte Einzonungsgesuch Grundstück Nr. 363, vordere Brestenegg, 

Ettiswil (gemäss Ziffer 3), 
- unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu den unerledigten Einsprachen (ge-

mäss Ziffer 4), 
- und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu allfälligen Änderungsanträgen

zum Zonenplan aus der Versammlung (gemäss Ziffer 5). 

7.2 Beschlussfassung zum Bau- und Zonenreglement 
Die Gemeindeversammlung stimmt ab: 
- Über das zusammengeführte Bau- und Zonenreglement aus den bisherigen BZR 

von Kottwil und Ettiswil, 
- unter Berücksichtigung der Änderungen wie sie in der Botschaft zur öffentlichen 

Auflage vom 10. Februar bis 11. März 2010 beschrieben waren, 
- und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu allfälligen Änderungsanträgen

zum BZR aus der Versammlung (gemäss Ziffer 6.2). 
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B. FORMELLE ANPASSUNGEN 

Die Regierungsstatthalter üben die Aufsichtsfunktion über die Gemeinden aus. Die kantonale 
Aufsicht soll sicherstellen, dass die Gemeindeorganisation die Mindestanforderungen einer 
demokratischen Führung der Gemeinde, rechtsstaatliche und verwaltungstechnisch korrekte 
Verwaltungsabläufe sowie eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllen.  

Die Regierungsstatthalterin der Ämter Entlebuch und Willisau hat die Gemeindeordnung Et-
tiswil einer summarischen Prüfung unterzogen und dem Gemeinderat mitgeteilt, welche Be-
stimmungen anzupassen oder zu ändern sind. 

Nachfolgend sind die einzelnen Änderungen und/oder Ergänzungen aufgelistet: 

1. Laut Aufsichtsbehörde fällt die Übertragung hoheitlicher Befugnisse stets in die Zuständig-
keit der Stimmberechtigten, soweit nicht der Gemeinderat durch einen Rechtsatz als zu-
ständig erklärt wird. Die finanzielle Tragweite stellt kein taugliches Mittel für die Abgren-
zung dar. 

§ 16 Rechtsetzende Beschlüsse und weitere Sachentscheide

Die Stimmberechtigten erlassen folgende Beschlüsse: 
a. Gemeindeordnung 
b. Reglemente 
c. Rechtsetzende Verträge, sofern der Gemeinderat nicht in einem Reglement als zu-
ständig erklärt wird 
d. Übertragung von Gemeindeaufgaben (einschliesslich hoheitliche Befugnisse) an 
Dritte, soweit das Geschäft die Finanzkompetenz des Gemeinderats übersteigt 
e. Verträge oder rechtsetzende Beschlüsse über die Vereinigung oder Teilung der Ge-
meinde sowie über die Abspaltung von Teilen des Gemeindegebiets 

2. In § 11 des Gemeindegesetzes ist eine verbindliche Aufzählung im Sinne einer Mindestan-
forderung enthalten. Obwohl damit den Stimmberechtigten diese Kompetenz auch ohne 
Nennung in der Gemeindeordnung zusteht, wird Bst. d vollständigkeitshalber ergänzt. 

§ 18 Kontrolle und Steuerung

1 Die Stimmberechtigten haben bei der politischen Kontrolle und Steuerung der Gemeinde 
folgende Befugnisse: 
a. Genehmigung der Rechnung sowie der Abrechnungen über Sonder- und Zusatzkredite 
b. Kenntnisnahme von den Berichten der Rechnungskommission 
c. Kenntnisnahme vom Jahresbericht des Gemeinderats 
d. Anregung einer Planung oder einer Änderung der Planung (neu). 

Die Kontrollunterlagen gemäss lit. b und c können zustimmend, ablehnend oder nur zur 
Kenntnis genommen werden. 

2 Die Gemeindeversammlung kann zu den Kontrollunterlagen gemäss Abs. 1 lit. b und c 
Bemerkungen anbringen. Diese sind für den Gemeinderat rechtlich nicht verbindlich. 

3. Gemäss § 28 Gemeindegesetz (GG) nimmt die Rechnungskommission ohne Controlling-
Kommission die Aufgaben gemäss § 26 Abs. 2 GG wahr. Eine Controlling-Kommission übt 
eine beratende Funktion aus. Deshalb soll „prüft“ durch „beurteilt“ ersetzt werden. 

Der Gemeinderat hat demzufolge beschlossen, den Wahlmodus dermassen zu ändern, 
dass die Kandidaten in einer gemeinsamen Wahl als Mitglieder des Gemeinderates zu 
wählen sind. Zusätzlich erfolgt die Wahl in die fünf verschiedenen Funktionen.  

Der neue Wahlmodus hat folgende Auswirkungen:
 Die Mitglieder des Gemeinderates werden in einer gemeinsamen Wahl gewählt; für alle 

Kandidaten gilt das gleiche absolute Mehr. 
 Zusätzlich erfolgt die Wahl in die fünf Funktionen; hier gilt für jede Funktion ein eigenes 

absolutes Mehr gemäss den gültigen Stimmen. 
 Es handelt sich theoretisch um verschiedene Wahlen: 

a) Eine Gesamtwahl für die Mitglieder des Gemeinderates 
b) Zusätzliche Wahl in die Funktionen. 

 Das absolute Mehr ist für jede dieser Wahlen aus der Zahl der hierfür abgegebenen gülti-
gen Stimmen gesondert zu berechnen. 

Die Formulierung in der Gemeindeordnung lässt keinen Spielraum für eine andere Auslegung. 
Deshalb kann die Änderung des Wahlmodus für die Wahl des Gemeinderates nur über die 
Änderung der Gemeindeordnung erfolgen. Der § 15 GO ist wie folgt anzupassen: 

§ 15 Wahlen

1 Die Gemeindeversammlung wählt: 
a. die Mitglieder und das Präsidium der Rechnungskommission 
b. die frei wählbaren Mitglieder des Urnenbüros 

2 Die Stimmberechtigten wählen im Urnenverfahren: 
a. die Mitglieder des Gemeinderates direkt in folgende Funktionen:
a. alle Mitglieder des Gemeinderates. Zusätzlich sind die Gemeinderatsmitglieder  

in folgende Funktionen zu wählen: 
- Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin 
- Gemeindeammann oder Gemeindeamtsfrau 
- Sozialvorsteher oder Sozialvorsteherin 
- Schulverwalter oder Schulverwalterin 
- Bauverwalter oder Bauverwalterin 

b. die frei wählbaren Mitglieder und das Präsidium der Schulpflege 
c. die frei wählbaren Mitglieder und das Präsidium der Bürgerrechtskommission 
d. Friedensrichter oder Friedensrichterin. 

3 Die Wahlen erfolgen im Mehrheitswahlverfahren. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, die Änderung des § 15 der Gemeindeordnung bezüglich des 
Wahlmodus für die Mitglieder des Gemeinderates zu bewilligen. 
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Anerkennungspreis 2009 der Gemeinde Ettiswil 

Der Anerkennungspreis würdigt ein spezielles Engagement für die Gemeinde Ettis-
wil, sei es für die Menschen, die Umgebung oder für das Erscheinungsbild der 
Ortsteile Ettiswil und Kottwil. Ein Engagement, welches zur Attraktivitätssteigerung 
von Ettiswil nach innen und gegen aussen beiträgt. 

Als Preisträger für das Jahr 2009 hat der Gemeinderat gewählt: 

Frauenverein
Ettiswil-Alberswil-Kottwil

„Hoffnung und Freude vermitteln. Pflege der Gemeinschaft und der Solidarität
unter Frauen. Wertschätzung der Frau in unserer Gesellschaft.  

Sorge tragen zur Gemeinschaft und sie pflegen.“ 

Diese Werte bilden den Grundsatz des Frauenvereins Ettiswil-Alberswil-Kottwil und 
nach diesen Werten richtet sich das Handeln des Frauenvereins seit der Gründung 
im Jahr 1909. Schon zur Gründungszeit konnten die Frauen von nützlichen Angebo-
ten profitieren. In den vergangenen 100 Jahren hat sich der damalige Frauen- und 
Mütterverein von einer innerkirchlichen Interessengruppe zu einem etablierten und 
wichtigen Verein in unseren Gemeinden entwickelt. Heute bietet der Frauenverein 
seinen über 500 Mitgliedern ein vielfältiges und zeitgemässes Angebot von Kursen, 
Vorträgen und gesellschaftlichen Anlässen. Mit dem grossen Engagement, das oft-
mals im Stillen passiert, unterstützt der Frauenverein die Positionierung der Gemein-
de Ettiswil als attraktive Wohn- und Kulturgemeinde.

Mit der Preisverleihung verdankt und würdigt der Gemeinderat das grosse Engage-
ment für die Frauen in Ettiswil, Kottwil und Alberswil. 

Die Übergabe des Anerkennungspreises 2009 erfolgt an der Gemeindeversamm-
lung. Zur Feier mit Apéro im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Ver-
sammlungsteilnehmer eingeladen. 

                            

§ 28 Rechnungskommission

1 Die Rechnungskommission besteht aus einem Präsidenten oder einer Präsidentin und 
weiteren drei Mitgliedern. 

2 Die Rechnungskommission prüft die Jahresrechnung und die Abrechnungen über Son-
der- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erstattet der Ge-
meindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. 

3 Weiter beurteilt prüft sie: 
a. den Finanz- und Aufgabenplan, einschliesslich den Voranschlag, das Jahrespro-
gramm und den Antrag zur Festsetzung des Steuerfusses auf ihre sachliche Richtigkeit 
und finanzielle Vertretbarkeit. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemein-
derat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. 
b. den Jahresbericht im Hinblick auf die Erreichung der festgesetzten Ziele. Sie erstat-
tet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht. Sie kann Anpassungen der 
künftigen Planungen oder andere Massnahmen vorschlagen. 

4 Die Rechnungskommission amtet als Kollegialbehörde. Sie kann einzelne Prüfungsauf-
gaben Ausschüssen oder, gestützt auf einen Beschluss der Stimmberechtigten oder des 
Gemeinderats, Dritten übertragen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, die §§ 16, 18 und 28 der Gemeindeordnung Ettiswil gemäss den 
vorstehenden Ausführungen zu ändern oder zu ergänzen. 
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Anerkennungspreis 2009 der Gemeinde Ettiswil 
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seinen über 500 Mitgliedern ein vielfältiges und zeitgemässes Angebot von Kursen, 
Vorträgen und gesellschaftlichen Anlässen. Mit dem grossen Engagement, das oft-
mals im Stillen passiert, unterstützt der Frauenverein die Positionierung der Gemein-
de Ettiswil als attraktive Wohn- und Kulturgemeinde.

Mit der Preisverleihung verdankt und würdigt der Gemeinderat das grosse Engage-
ment für die Frauen in Ettiswil, Kottwil und Alberswil. 

Die Übergabe des Anerkennungspreises 2009 erfolgt an der Gemeindeversamm-
lung. Zur Feier mit Apéro im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Ver-
sammlungsteilnehmer eingeladen. 

                            

§ 28 Rechnungskommission

1 Die Rechnungskommission besteht aus einem Präsidenten oder einer Präsidentin und 
weiteren drei Mitgliedern. 

2 Die Rechnungskommission prüft die Jahresrechnung und die Abrechnungen über Son-
der- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erstattet der Ge-
meindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. 

3 Weiter beurteilt prüft sie: 
a. den Finanz- und Aufgabenplan, einschliesslich den Voranschlag, das Jahrespro-
gramm und den Antrag zur Festsetzung des Steuerfusses auf ihre sachliche Richtigkeit 
und finanzielle Vertretbarkeit. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemein-
derat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. 
b. den Jahresbericht im Hinblick auf die Erreichung der festgesetzten Ziele. Sie erstat-
tet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht. Sie kann Anpassungen der 
künftigen Planungen oder andere Massnahmen vorschlagen. 

4 Die Rechnungskommission amtet als Kollegialbehörde. Sie kann einzelne Prüfungsauf-
gaben Ausschüssen oder, gestützt auf einen Beschluss der Stimmberechtigten oder des 
Gemeinderats, Dritten übertragen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, die §§ 16, 18 und 28 der Gemeindeordnung Ettiswil gemäss den 
vorstehenden Ausführungen zu ändern oder zu ergänzen. 




